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Text 

ARTIKEL 7 

Geschäftsführender Direktor 

(1) Der Geschäftsführende Direktor wird vom Gouverneursrat aus einem Kreis von Kandidaten 
ernannt, die die Staatsangehörigkeit eines ESM-Mitglieds, einschlägige internationale Erfahrung und 
großen Sachverstand im Bereich der Wirtschaft und der Finanzen besitzen. Der Geschäftsführende 
Direktor darf während seiner Amtszeit weder Mitglied noch stellvertretendes Mitglied des 
Gouverneursrats oder des Direktoriums sein. 

(2) Die Amtszeit des Geschäftsführenden Direktors beträgt fünf Jahre. Eine einmalige Wieder-
ernennung ist möglich. Durch Beschluss des Gouverneursrats kann die Amtszeit des Geschäftsführenden 
Direktors jedoch vorzeitig beendet werden. 

(3) Der Geschäftsführende Direktor führt in den Sitzungen des Direktoriums den Vorsitz und nimmt 
an den Sitzungen des Gouverneursrats teil. 

(4) Der Geschäftsführende Direktor steht den Bediensteten des ESM vor. Er ist für die Organisation, 
Ernennung und Entlassung der Bediensteten nach Maßgabe der vom Direktorium zu beschließenden 
Beschäftigungsbedingungen zuständig. 

(5) Der Geschäftsführende Direktor ist der gesetzliche Vertreter des ESM und führt nach den 
Weisungen des Direktoriums die laufenden Geschäfte des ESM. 
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